
in jeder Hinsieht zur Verhütnng der Verbreitong von Kern
waffen, zum Prozeß der nuklearen AbrDstong und somit zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beitragen wird, 

in Bekrifftigung der Überzeugung, daß äußerste Zuri1ckha1-
tung in bezog auf Kernversuche angebracht wäre im Zu
sammenhaug mit der Aushandlung eines Vertrages über das 
umfassende Verbot von Kernversuchen, 

feststellend, daß die Parteien des Vertrages von 1963 über 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und unter Wasser'" zum Ausdruck gebracht haben, 
sie seien bestrebt, darauf hinzuwirken, daß alle Kernwaffen
versuchsexplosionen fiIr alle Zeiten eingestellt werden, woran 
in der Prilambel zu dem Vertrag von 1968 über die Nichtver
breitnng von Kernwaffen!' erinnert wird, 

mit Genugtuung aber die Ausaibeitnng eines vorlllufigeo 
Thxts im Ad-hoc-Ausschuß der Abrüstungskonferenz fiIr das 
Verbot von Kernversuchen, wie aus dem Bericht der Konfe
renz und dessen Anhang"' hervorgeht, und Kenntnis nehmend 
von dem Beschluß der Konferenz, ihre Arbeit außerhalb der 
kaIendermäßigen Thgungen fortzusetzen, 

1. begrt{ßt die multilaterale Aushandlung eines Vertrages 
über das mnfassende Verbot von Kernversuchen im Ad-hoc
Ausschuß der AbrDstongskonferenz fiIr das Verbot von 
Kernversuchen und die positiven und bedeutsamen Beiträge 
der an diesen Verhandlungen teilnehmenden Staaten zur 
Ausaibeitnng des vorläufigen Thxts; 

2. fordert alle Teilnehmer an der AbrDstongskonferenz 
~ die Arbeit während der Verhandlungsperiode außerhalb 
der kaIendermäßigen Tagungen auf der Grundlage des vor
läufigen Thxts voranzutreiben, damit wesentliche Fortschritte 
erzielt werden; 

3. fordert die Abrftstnngskonferenz ~ nach der 
Wiedereinsetzung des Ad-hoc-Ausschusses zu Beginn ihrer 
Thgung 1995 und der Verlängerung seines Mandats eine neue 
Verhandlungsphase zu beginnen; 

4. bittet nachdrUck/ich alle Thilnchmerstaaten an der 
Abrüstungskonferenz, insbesondere die Kernwaffens1aaten, als 
Aufgabe von hohem Vorrang intensive Verhandlungen zu 
fl1hren und einen universalen und multilateral und wirksam 
verifizierbaren Vertrag über das umfassende Verbot von 

. Kernversuchen zu schließen, der zur nuklearen Abrüstung und 
zur Verhütnng der Verbreitnng von Kernwaffen in allen ihren 
Aspekten beiträgt; 

5. fordert alle Staaten erneut ~ die im Rahmen der 
Abrüstungskonfe gefIIhrten multilateralen Verhandlungen 
Ober einen Vertrag über das umfassende Verbot von Kern
versuchen und deren baldigen Abschluß zu unterstl1tzen; 

6. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
AbrDstongskonferenz fiIr diese Verhandlungen angemessene 
administrative und fachliche Unterstiltzung sowie Konferenz
betreuung erhlllt; 
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7. beschließt, den Punkt "Vertrag über das umfassende 
Verbot von Kernversuchen" in die vorläufige Thgesordnung 
ihrer flinfLigsten Thgung aufzuneboten. 

90. Ple1lflTSilz.ung 
15. Dezember 1994 

49nt. Sdutfl'ung einer kemwaffeufreien Zone In der 
Nahost-Region 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31nl vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember 
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34n7 vom 
11. Dezember 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 
vom 9. Dezember 1981. 37n5 vom 9. Dezember 1982, 38/64 
vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984, 
40/82 vom 12. Dezember 1985, 4U48 vom 3. Dezember 1986, 
42/28 vom 30. November 1!187, 43/65 vom 7. Dezember 1988, 
44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom 4. Dezember 
1990,46/30 vom 6. Dezember 1991,47/48 vom 9. Dezember 
1992 und 4snl vom 16. Dezember 1993öber die Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region, 

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen zur Schaffung 
einer solchen Zone im Nahen OSlen entsprechend den Ziffern 
60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des Schlußdokuments 
der zehnten Sondertagung der Genemlversammlung!7, 

unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen der 
geminnten Resolutionen, in denen alle direkt Beteiligten 
aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen und 
dringlichen Maßnahmen fiIr die Verwirklichung des V0r
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der 
Nahost-Region in Erwägung zu ziehen und fiIr die Zeit bis zur 
Schaffung einer solchen Zone und während deren Schaffung 
feierlich zu erklliren, daß sie auf der Grundlage der Gegensei
tigkeit darauf verzichten, Kernwaffen und Kemsprengk6rper 
zu erzeugen, zu erwerben oder in irgendeiner anderen Form zu 
besitzen oder Dritten die Stutionierung von Kernwaffen in 
ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, der Unterstellung ihrer 
gesamten kerntechnischen Anlogen unter die SicherungsmaB
nahmen der Internationalen Atomenergie-Orgsnisation zu
zustimmen sowie ihre Unterstiltzung fiIr die Schaffung einer 
soIchen Zone zu erklären und sulche Erklärungen zur etwaigen 
Behandlung beim Sicherheitsrat zu hinterlegen, 

in lJekrifIIgung des unveräußerlichen Rechts aller Staaten, 
Kernenergie fiIr friedliche Zwecke zu erwerben und zu 
erschließen, 

sowie unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter 
Maßnahmen in der Frage des Verbots militärischer AngrIffe 
auf kerntechn/sche Aulagen, 

eingedenk des von der Genemlversammlung auf ihrer 
fllnfunddreißign Thgung erzielten Konsenses, wonach die 
Schaffung elner kernwaffenfreien Zone In der Nahost-Region 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentlieh 
festigen würde, 
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in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend weitrei
chende Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer kern
waffenfreien Zone in der Nahost-Region zu erzielen, 

mit Genugtuung über alle Iuitiativen, die zur allgemeinen 
und vollstlindigen Abrflstung fIIbren, einscblieBlich in der 
Nahost-Region, und insbesondere über die Schaffung einer 
von Massenvernichtungswaft'en, einscblieBlich Kernwaffen, 
freien Zone in dieser Region, 

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im 
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten 
Rahmen tlIr die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der 
Region vorgeben sollten, 

in Anerkennung der WJchtigkeit einer glaubhaften regiona
len Sicherheit, insbesondere auch der Schaffung einer gegen
seitig verifizierbaren kernwaffenfreien Zone, 

unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den 
Vereinten Nationen bei der Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahost-Region zukommt, 

nach Pr/ifung des Berichts des GeneralsekretiI über die 
Dun:hflIhrung der Resolution 48171 ", 

1. fortkrt alle direkt Beteiligten nachdrllcklich mif, 
gemlIB den entsprechenden Resolntionen der Generalversamm
lung die erfonferlichen praktischen und dringlichen Maß
nahmen tlIr die Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Regien ernsthaft in 
BrwlIgung zu ziehen, und bittet die be1Ieffenden Länder, zur 
Förderung dieses Ziels dem Vertrag über die Nichtverhreitung 
von Kernwaffen" beizutreten; 

2. fortkrt alle Länder der Region auf, bis zur Schaffung 
einer solchen Zone der Unterstellung ihrer gtM!!Ileil nuklearen 
Aktivitäten unter die SicherungsmaBnahmen der interna
tionalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen, soweit sie 
dies nicht bereits getan haben; 

3. nimmt Kenntnis von der ResobuioD GC(XXXVIII)I 
RBS/21 über die Anwendung der Sicherungsmaßnabmen der 
Organisation im Nahen Osten'", die am 23. September 1994 
von der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie
Organisation auf ihrer achtunddreißigsten ordentlichen Thgwtg 
verabschiedet wmrle; 

4. nimmt Kenntnis von der Wichtigkeit der laufenden 
bilateralen Nahost-Friedensverhandlungen und von der 
Tiltigkeit der multiIatera\en Arbeitsgruppe über Rüstungskon
trolle und regiona1e Sicherheit zur Förderung des gegenseiti
gen Vertrauens und der Sicherheit im Nahen Osten, lns
besondere auch der Schaffung einer kernwaffenfreien Zone; 

5. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region entsprechend 
Ziffer 63 d) des SchluBdokuments der zehnten Sondertagung 
der Generalversamm\ung ibre Unterstlltzung tlIr die Schaffung 
einer solchen Zone zu erklllren und diese Erklärungen heim 
Sicherheitsrat zu hinterlegen; 
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6. bittet diese Länder tU4fJenlem, bis zur Schaffung der 
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, zu erzeugen, zu 
mproben oder auf andere Weise zu erwerben noch die Statio
nierung von Kernwaffen oder KernsprengkiIIp in ihrem 
Hoheitsgebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten 
pmdassen; 

7. bittet die Kernwaffelu!\Daten und alle anderen Staaten, 
bei der Schaffung der Zone QJitzuhe\fen und gleichzeitig alles 
zu unter1assen, was dem Buchstaben und dem Geist dieser 
Resolution zuwiderläuft; 

8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekretiI 

9. bittet alle Beteiligten, zu überlegen, welche Mitte\ 
geeignet wären, zu dem ZIel der allgemeinen und vollstlindi
gen AbrfIstung und zur Schaffung einer von Massenver
nichtungswaffen freien Zone in der Nahost-Region bei
zutragen; 

10. ersucht den GeneralsekretlI im Einklang mit Ziffer 7 
der Resolution 4680 und unter Berücksichtigung der Entwick
lung der Lage in der Region die Konsnltationen mit den 
Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden 
Staaten fortzusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu 
den in den Kapiteln m und IV der Studie im Anhang zu 
seinem Bericht'" dargelegten Maßnahmen oder anderen 
einschlllgigen Maßnahmen einzuholen, damit es zu fort
schritten auf dem Wege zur Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahost-Region knmmt; 

11. el'$UCht den Genera\sekretllr tU4fJenlem, der General
versammlung auf ihrer fflDtZigsten Thgwtg einen Bericht über 
die DurcbfDhrung dieser Resolution vorzulegen; 

12. beschIJejJt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen
freien Zone in der Nahost-Region" in die vorläufige 'Thges
ordnung ihrer fflDtZigsten Thgwtg QJlmmehmen. 

90. PleTlll1'Sit?Jmg 
15. Dezember 1994 

4<Jf12. Schaffung einer kernwaI'fenfreIen Zone in Südaslen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ibre Resolutionen 3265 B (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3476 B (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31n3 vom 10. Dezember 1976,32/83 vom 12. Dezember 
1977,33/65 vom 14. Dezember 1978, 34178 vom 11. De
zember 1979, 35/148 vom 12. Dezember 1980, 36/88 vom 
9. Dezember 1981, 37n6 vom 9. Dezember 1982, 38/65 vom 
15. Dezember 1983, 39/55 vom 12. Dezember 1984,40183 
vom 12. Dezember 1985, 4U49 vom 3. Jlezember 1986,42/29 
vom 30. November 1987,43/66 vom 7. Dezember 1988, 
44/109 vom 15. Dezember 1989, 45/53 vom 
4. Dezember 1990,46/31 vom 6. Dezember 1991,47/49 vom 
9. Dezember 1992 und 48172 vom 16. Dezember 1993 über die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien, 

von neuem Ihrer ObeTUlugll1lg Ausdruck verleihetul, daß 
die ,Schaffung kernwaffenfreillr Zonen in verschiedenen 
Regionen der Welt eine der Maßnahmen ist, die wirksam dazu 
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